
Amtliche Mitteilung. Zugestellt durch Österreichische Post, Folge 01/2022-594, Mitterkirchen, 10.  Februar 2022 

 

www.mitterkirchen.at 



Liebe Mitterkirchnerinnen, liebe Mitterkirchner! 

Das neue Jahr ist mittlerweile schon wieder mehr als einen Monat alt, 
ich hoffe Sie hatten eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start 
ins neue Jahr.  

Bedauerlicher Weise mussten wir gleich zu Beginn des neuen Jahres 
feststellen, dass leider auch unser Ort von Vandalismus nicht verschont 
beibt. Unsere Nachbarsgemeinden berichteten ebenfalls von Sachbe-
schädigungen in ihren Gemeinden.  

In Haid wurde ein Hochstand, sowie bei der Firma Rigler das Wartehäus-
chen durch Sprengsätze vollständig demoliert. An mehreren Stellen 
wurden die öffentlichen Abfallbehälter gewaltsam zerstört, weiters sind 
Verkehrsschilder demontiert und entwendet, sowie Schneestangen aus-
gerissen worden.  

VORGEHENSWEISE SPERRE KRAFTWERKSBRÜCKE WALLSEE-MITTERKIRCHEN 

Aufgrund von Glatteis auf der Kraftwerksbrücke musste diese von 23. auf 24. De-
zember kurzfristig gesperrt werden. Dies führte teilweise zu Unverständnis und 
Uneinsichtigkeit. Deshalb möchten wir Sie über die Vorgehensweise in so einem 
Fall informieren.  

Unsere Bauhofmitarbeiter haben den Auftrag im Winterdienst die Wetterentwick-
lung Tag und Nacht, sprich Schneefall, Glatteis, …. genau zu beobachten, damit 
rechtzeitig alle Vorkehrungen getroffen werden können, um die Fahrbahnverhält-
nisse an die jeweilige Situation anzupassen.  
Dazu gehört auch die Kraftwerksbrücke beim Kraftwerk Wallsee-Mitterkirchen. Es 
besteht ein Übereinkommen zwischen der VERBUND Hydro Power GmbH und der 
Marktgemeinde Mitterkirchen im Machland in dem eine genaue Vorgehensweise 
in solchen Fällen vereinbart wurde.  

Diese lautet wie folgt:  
(Auszug aus der Vereinbarung mit VERBUND Hydro Power GmbH und der Marktgemeinde Mitterkirchen)  
„Die Marktgemeinde verpflichtet sich zur Schnee– und Eisfreimachung sowie zur sonstigen Winterbe-
treuung nach Rücksprache mit der Kraftwerksleitung. Auf der Kraftwerksbrücke (der Bereich ist in der 
Natur durch Tafeln gekennzeichnet) ist die Verwendung von Auftaumitteln und Splitt aus technischen 
Gründen nicht gestattet. VHP übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die aufgrund man-
gelnden Winterdienstes an Personen oder Sachen entstehen. Sollte eine gefahrlose Benützung durch 
Verkehrsteilnehmer witterungsbedingt nicht gewährleistet werden können, ist die Marktgemeinde be-
rechtigt, die Kraftwerksbrücke für den öffentlichen Verkehr zu sperren. Die Entscheidung, ob eine Sperre 
verhängt wird sowie die Durchführung sämtlicher damit verbundener notwendiger und zweckmäßiger 
Maßnahmen liegen im Ermessen und in der ausschließlichen Verantwortung der Marktgemeinde und 
sind von dieser zu veranlassen. VHP erteilt zu diesem Zweck der Marktgemeinde ihr Einverständnis zur 
Durchführung von Straßensperren für den öffentlichen Verkehr nach vorheriger Rücksprache mit der 
Kraftwerksleitung. Die Schließung der Schiebetore sowie die Aufhebung der Sperre hat die Gemeinde 
telefonisch über die Zentralwarte zu veranlassen.“  

WIR BITTEN UM VERSTÄNDNIS – DIESE MAßNAHMEN DIENEN IHRER SICHERHEIT! 

Solche Aktionen sind in jedem Fall nicht zu akzeptieren und werden ausnahmslos zur Anzeige gebracht. 
An der Aufklärung wird mit Nachdruck gearbeitet.  

Die Einschränkungen und Maßnahmen der Corona Pandemie begleiten uns nach wie vor, trotzdem bli-
cken wir optimistisch in die Zukunft und freuen uns auf viele 
neue Aufgaben, die uns 2022 erwarten.  

       Euer Bürgermeister  



STATISTISCHES AUS DEM GEMEINDEAMT 

Angemeldet wurden  161 

Abgemeldet wurden  117 

Umgemeldet wurden  35 

Das ergibt insgesamt 313 Änderungen bei Meldedaten!  

Insgesamt wurden ausgestellt/ausgegeben: 

Strafregisterbescheinigungen  21 

Meldebestätigungen  75 

Jugendtaxi Km  552 

Einkaufsgutscheine  2.030 
        (im Wert von € 20.300,00) 

 Einwohner mit Hauptwohnsitz per 01. Jänner 2022 1.771 

 davon männlich 895 

 Einwohner mit Nebenwohnsitz per 01. Jänner 2022 55 

 davon männlich 25 

 Österreichische Staatsbürger per 01. Jänner 2022 1.679 

Geburten 2021 27 

Eheschließungen 2021 (Standesamt) 9 

davon weiblich 876 

davon weiblich 30 

Nicht österreichische Staatsbürger per 01. Jänner 2022 147 

NEU IM TEAM 

 

Neu im Team ist seit 02. Jänner 2022  

Karl Sattler 

Er übernimmt als Nachfolger von Dietmar Wagner, der die 

Gemeinde auf eigenen Wunsch verlassen hat,  

die Aufgaben im Bauhof.  

Wir heißen Karl Sattler in unserem Team herzlich will-

kommen und wünschen ihm viel Freude mit seinem neuen 

Arbeitsplatz!  



VANDALISMUS IN MITTERKIRCHEN—BITTE UM MITHILFE 

Bislang Unbekannte ziehen seit Jahresbeginn eine Spur der Verwüstung durch Mitterkirchen. In Haid bei 
der Firma Rigler wurde das Wartehäuschen regelrecht in die Luft gesprengt, außerdem wurden an mehre-
ren Stellen im Ort die Müllbehälter gewaltsam demoliert, Verkehrsschilder demontiert und entwendet 
sowie Schneestangen ausgerissen. Am 29. Jänner 2022 kam es erneut zu einem Vandalenakt. Ein Hoch-
stand in Haid wurde in die Luft gesprengt. Vandalismus ist kein Kavaliersdelikt und stets mit erheblichen 
Kosten für den/die Geschädigten verbunden. Die Taten wurden bei der Polizei zur Anzeige gebracht und 
es wird mit Nachdruck an der Aufklärung gearbeitet.  
Hinweise aus der Bevölkerung werden gerne von der Polizei unter 059133/4320 entgegengenommen. 
 
Wir bitten Sie um vermehrte Aufmerksamkeit im Gemeindegebiet. Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn 
Ihnen etwas auffällt, das so nicht sein soll.  
 
DANKE FÜR IHRE MITHILFE!  



BÜCHEREI 

Der ehemalige Mitterkirchner und Mitautor Josef Weixelbaumer, vielen bekannt unter „Weix“, ist in 
Mitterkirchen aufgewachsen und schon viele Jahre in Linz beheimatet. Seine ehemalige Heimat Mitterkir-
chen hat er jedoch nie aus den Augen verloren. In den Büchern, in denen Josef Weixelbaumer als Mitautor 
schreibt, findet man viele Geschichten und Gedichte verschiedener Autoren und Autorinnen. Es sind viele 
lustige Geschichten und Gedichte in den Büchern zu finden, manche regen jedoch auch zum Nachdenken 
an.  

 

Auf Initiative der Kulturausschussobfrau, Eva Sattler, wurden die Bücher von Mitautor Josef Weixelbaumer 
in die Pfarrbücherei aufgenommen, und von Josef Weixelbaumer persönlich an die Bücherei-Obfrau  
Brigitte Hinterreiter übergeben. Ab sofort können die Bücher in der Bücherei ausgeliehen werden. Es be-
steht auch die Möglichkeit die Bücher käuflich zu erwerben.  



Für den Kraftwerksstandort 

Wallsee-Mitterkirchen  

wird ab September 2022  

ein Lehrling m/w/d  

als Kraftwerker/in für  

Elektro– und Metalltechnik 

gesucht! 



REZEPTTIPP DER GESUNDEN GEMEINDE 



HEIZKOSTENZUSCHUSS 2021 / 2022 

Die Anträge können im Servicecenter des Marktgemeindeamtes von 01. Februar 2022 bis 09. Mai 2022 

gestellt werden. Mitzubringen sind sämtliche Einkommensnachweise aus dem Jahr 2021 und wenn nötig 

Übergabeverträge in denen bestätigt wird, wer für die Heizkosten aufkommen muss. Das Formular kön-

nen Sie sich im Bürgerservice abholen oder ist auf der Homepage (Link) zum Download verfügbar. 

Im Sinne eines wirtschaftlichen Einkommensbegriffes zählen zum Einkommen alle zur Deckung des  

Lebensbedarfes bestimmten Leistungen wie: 

Arbeitslohn, allfällige Abfertigungszahlen, Witwen- oder Waisenpension einschließlich allfälliger Aus-

gleichszulage, Zusatzrente, erhaltene Unterhaltszahlungen (Alimente), Unterhaltsvorschüsse. Einkünfte 

aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie sonstigen Vermögens-

werten jeweils ohne Abzug allfälliger zu deren Erhaltung getätigter Aufwendungen, Familienunterhalt, 

Wohnkostenbeihilfe nach dem Heeresgebührengesetz, Zivildienstgesetz, Kinderbetreuungsgeld, Arbeits-

losenunterstützung, Notstandshilfe, Unfallrenten, Selbsterhalterstipendium einschließlich einer allenfalls 

dazu angerechneten Familienbeihilfe. Haushalte in denen eine oder mehrere Personen im Jahr 2021 ganz-

jährig durchgängig bedarfsorientierte Mindestsicherung bezogen haben sowie Asylwerber/innen deren 

Aufenthalt in Österreich im Rahmen der Grundversorgung sichergestellt wird, bzw. die die Möglichkeit 

dieser Sicherstellung besitzen, haben keinen Anspruch auf den Heizkostenzuschuss.  

Die OÖ Landesregierung hat für die Heizperiode 

2021/2022 die Gewährung eines Heizkostenzuschus-

ses an sozial bedürftige Personen beschlossen. Der 

Zuschuss beträgt 175,00 Euro bei Unterschreitung der 

festgesetzten Einkommensgrenzen. Die Einkommens-

grenze für Alleinstehende beträgt 950,00 Euro und für 

Ehepaare oder Lebensgemeinschaften 1.500,00 Euro. 

Diese Beträge erhöhen sich pro Kind um 380,00 Euro.  
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Die Hundeschule Perg informtiert! 

SACHKUNDENACHWEIS NEU—PRÄSENZVERANSTALTUNG 

16. und 23. Februar 2022  

jeweils um 18:30 Uhr im Vereinsheim in Perg  

(beide Termine müssen zusammenhängend gebucht werden) 

Anmeldung erforderlich unter:  
 info@hundeschuleperg.at 

 0650/4150344 
 

Kosten: € 70,00 

(inkl. Kursunterlagen und amtlicher Sachkundebestätigung) 
 

Vortragende:  

Tierärztin Dr. Daniela Wöckinger, Tierarztpraxis Steyregg, ÖKV-Trainerin Margit Guttmann, 

Hundeschule Perg DOG&CAT COMPANY Anna Althuber, St. Georgen 

Die aktuell geltenden COVID-Bestimmungen sind einzuhalten! 

SACHKUNDENACHWEIS TERMINE 





„Kennen Sie das auch?  

Die Kinder und Enkelkinder 
können gar nicht genug be-
kommen von den Geschichten 
aus Ihrer Kindheit und Ihrer 
Jugend, von Ihren Geheimnis-
sen, stillen und freudvollen 
Momenten.  

Carina Manutscheri möchte 
Sie in ihrem Vortrag ermuti-
gen, diese wertvollen Erinne-
rungen festzuhalten, denn sie 
sind der heimliche Schatz jeder 
Familie.  

Seit vielen Jahren begleitet die 
Autorin und Biografin Men-
schen dabei, Ihre Lebensge-
schichte auf Papier zu bringen 
und sie damit für kommende 
Generationen zu bewahren. 

Jedes Leben ist es wert, erzählt 
zu werden.“ 

 

BLUTSPENDEAKTION MITTERKIRCHEN 

Für Fragen steht Ihnen die Blutzentrale Linz unter der kostenlosen Blutspende-Hotline: 0800/190 190 bzw. 

per E-Mail spm@o.roteskreuz.at zur Verfügung. Weitere Blutspendetermine können Sie in Tageszeitungen 

sowie im Internet unter www.roteskreuz.at/ooe erfahren. 



„HOLZMOAR“ UND „GOLDENE AXT“ 

Für seinen Walnuss Holzstamm erhielt 

Karl Sattler aus Inzing, von der Land-

wirtschaftskammer OÖ und dem OÖ 

Waldverband die „Goldene Axt“ sowie 

den Titel „Holzmoar“ verliehen. Dieser 

Preis geht alljährlich an den Stamm mit 

dem Höchstgebot und bildet den Höhe-

punkt der Laubwertholzsubmission. 

Insgesamt wurden in den letzten Wo-

chen bei der Wertholzsubmission ca. 

700 der schönsten und teuersten 

Baumstämme Oberösterreichs in St. 

Florian verkauft. Mit einem Gebot von 

2.502 Euro pro Festmeter erzielte der 

Walnuss-Stamm das Höchstgebot der 

Submission und brachte es mit seiner 

Kubatur auf stolze 3.850 Euro.  

 

Wir gratulieren Karl Sattler 

ganz herzlich zu dieser  

Auszeichnung!  

INFORMATION ZUR ABWICKLUNG VON REISEPASSANTRÄGEN AM GEMEINDEAMT 

Wir teilen Ihnen mit, dass wir leider aus 

technischen Gründen keine Reisepassan-

träge, für Erwachsene und Kinder ab dem 

12. Lebensjahr, mehr bei uns am Gemein-

deamt bearbeiten können. Wir bitten Sie 

deshalb zur Beantragung eines neuen 

Passes direkt bei der BH Perg einen Ter-

min zu vereinbaren.  

Für Kinder bis zum 12. Lebensjahr ist es 

weiterhin möglich am Gemeindeamt ei-

nen Passantrag zu stellen. Der Antrag 

muss dann vom Antragsteller bei der BH 

Perg zur weiteren Bearbeitung abgege-

ben werden.  

Für eine Neuausstellung benötigen sie 

ihren letztgültigen Reisepass sowie ein 

Passfoto (nicht älter als 6 Monate).  



Sachbearbeiter: AL Günther Schatz  

Tel. +43 (0) 7269/8255-12 

Fax +43 (0) 7269/8255-25 

E-Mail: schatz@mitterkirchen.at 

Aktenzeichen: 011-5-2022/Sch 
 

Mitterkirchen, 24. Jänner 2022  

K U N D M A C H U N G 
 

Gemäß §§ 8 und 9 Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2020 wird auf Grund des Gemeindevorstandsbeschlusses 

vom 03.02.2022 (GV/003/2022) TOP 1, folgender Dienstposten zur Besetzung ausgeschrieben: 

 

Straßenarbeiter(in) – Funktionslaufbahn GD 23.2 

(Vollbeschäftigung mit 40 Wochenstunden im Gleitzeitmodell) 

Beginn des Dienstverhältnisses: Mitte Mai 2022, die Probezeit beträgt 1 Monat 

 

Dienstort: Der Dienstort ist die Marktgemeinde Mitterkirchen im M. und kann sämtliche Gemeinden beinhalten, bei de-

nen die Marktgemeinde Mitterkirchen im M. zukünftig Kooperationen eingeht.  
 

Aufgabenbereich: Straßenerhaltung/Reinigung, Abfallwirtschaft, Allg. Landschaftspflege und der Grünanlagen, Instandhaltung 

und Reinigung von Maschinen und Fahrzeuge, Bereitschaftsdienst während des Winters, Durchführung des Winterdienstes, 

Instandhaltungsarbeiten an den gemeindeeigenen Gebäuden und Anlagen (auch Keltendorf), Bereitschaftsdienst außerhalb der 

Normdienstzeit, Mithilfe bei Baustellen, Bereitschaft zur Mithilfe bzw. selbstständige, selbstverantwortlichen Tätigkeit als auch 

zur Zusammenarbeit mit der Kollegenschaft, Firmen, Behörden usw., Bereitschaft zu Vertretungsarbeiten in nachbarschaftlichen 

Anlagen im Rahmen interkommunaler Kooperationen bzw. Kooperationsraum Machland 
 

Die genaue Stellenausschreibung mit den allg. Aufnahmevoraussetzungen und den besonderen Aufnah-

mevoraussetzungen sowie die notwendigen Bewerbungsunterlagen finden Sie auf unserer Homepage und 

an der Amtstafel beim Gemeindeamt.  
 

Die Bewerbung inkl. Nachweisen ist bis spätestens Freitag, 4. März 2022, 12:00 Uhr beim Marktgemeindeamt Mitterkir-

chen im M. ausschließlich unter Verwendung des Bewerbungsbogens der Marktgemeindeamt Mitterkirchen abzugeben. Diese 

liegt im Gemeindeamt auf oder steht auf www.mitterkirchen.at zum Download bereit.  
 

Art des Auswahlverfahrens:  

Das Auswahlverfahren erfolgt gem. den Bestimmungen der OÖ GDG 2002. Die Marktgemeinde Mitterkirchen im M. behält sich 

das Recht vor, Vorstellungsgespräche, Hearings, Tests und sonstige fachliche Begutachtungen durchzuführen. Die im Zusam-

menhang mit der Bewerbung und dem Auswahlverfahren anfallenden Kosten werden nicht ersetzt.  
 

Entlohnung: 

Entlohnung nach der Gehaltsgruppe GD 23 des Oö. GDG 2002, Einstiegsgehalt € 2.102,70 (GD 23, Stufe 5 – brutto) – tat-

sächliches Gehalt wird nach Feststellung des Besoldungsdienstalters errechnet.  

Für Rückfragen steht Ihnen AL Günther Schatz unter der Tel. Nr. 07269/8255-12 zur Verfügung.  

 

Der Bürgermeister:  

 

(Herbert Froschauer) 

http://www.mitterkirchen.at


Sachbearbeiter: AL Günther Schatz 

Tel. +43 (0) 7269/8255-12 

Fax +43 (0) 7269/8255-25 

E-Mail: schatz@mitterkirchen.at 

Aktenzeichen: 340-2022/Sch 
 

K U N D M A C H U N G  

Gemäß § 9 Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002, LGBl. Nr. 52/2002 idgF. wird, folgender Dienstposten zur 

Besetzung ausgeschrieben:  

 

Museumsführer(In) im Keltendorf - Funktionslaufbahn GD 23.EB 

(Vollzeitbeschäftigung für mind. 6,5 Monate bzw.  

Teilzeitbeschäftigung nach Vereinbarung im Gleitzeitmodell) 

Erstmaliger Beginn des Dienstverhältnisses: Anfang April 2022, die Probezeit beträgt 1 Monat 

Dienstort: Keltendorf Mitterkirchen, Lehen 12 und 13, 4343 Mitterkirchen 

 

Mehrleistungen fallen während der Hauptsaison Mai-Anfang Juli und September-Oktober an und werden über das Gleitzeitmo-
dell abgegolten. Die Beschäftigung beginnt jährlich ab Anfang April und endet mit 31. Oktober.  

 

Aufgabenbeschreibung: Kassieren der Eintrittsgelder, Führung durch das Keltendorf, Vorführen diverser Workshops, Verkauf 
von Souvenirs, Telefondienst und Terminverwaltung, allgemeine Bürotätigkeiten (EDV unterstützt), Abrechnung der Museums-
kassa, Kommunikation mit Medien (Hörfunk, Fernsehen und Printmedien), Mithilfe in der Jausenstation (Zubereitung von Spei-
sen und Getränken), allgemeine Reinigungstätigkeiten, Verbindungsglied zwischen Keltendorf und Marktgemeinde sowie organi-
satorische Tätigkeiten wie z. B. Erstellung eines Dienstplans. 

 

Die genaue Stellenausschreibung mit den allg. Aufnahmevoraussetzungen sowie die notwendigen Bewer-
bungsunterlagen finden Sie auf unserer Homepage und an der Amtstafel beim Gemeindeamt.  

 

Besondere, unbedingt zu erfüllende Aufnahmevoraussetzungen: Bereitschaft zur Weiterbildung, Bereitschaft zum Dienst an 
Wochenenden und Feiertagen, Bereitschaft zu Mehrleistungen (Mithilfe bei Ausstellungen, Weihnachtsmärkten, Ortsbildmesse 
etc.), Führerschein B, gute Umgangsformen. 

 

Entlohnung nach der Gehaltsgruppe GD 23 des Oö. GDG 2002, Einstiegsgehalt GD 23 (Stufe 1 brutto bei 40 Wochenstunden € 
1.954,90) plus Zulage für Organisationsarbeiten 

Das Auswahlverfahren erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen und umfasst ein Vorstellungsgespräch. Die Bewerber
(Innen) werden schriftlich verständigt.  

Die Bewerbung inkl. Nachweisen ist bis spätestens Freitag, 4. März 2022, 12:00 Uhr beim Marktgemeindeamt Mitterkirchen 
im M. ausschließlich unter Verwendung des Bewerbungsbogens der Marktgemeindeamt Mitterkirchen abzugeben. Diese liegt im 
Gemeindeamt auf oder steht auf www.mitterkirchen.at zum Download bereit.  

Für Rückfragen steht Ihnen AL Günther Schatz unter der Tel. Nr. 07269/8255-12 zur Verfügung.  

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

(Herbert Froschauer) 

http://www.mitterkirchen.at


GRATULATIONEN 

Bürgermeister Herbert Froschauer und Vizebürgermeisterin Martina Kranzl statteten gemeinsam mit den 

Vertretern des Gemeinderates und der örtlichen Vereine den Geburtstagskindern sowie den Jubelpaaren 

einen Besuch ab und gratulierten ganz herzlich zu den Feierlichkeiten!  

80. Geburtstag 

Johann Datterl, Hörstorf 23 

80. Geburtstag 

Josef Dierneder, Lehen 4 

Am 27. Dezember 2021 durften wir  

Frau Juliana Hinterreither, Weisching 12 

noch zum 99. Geburtstag gratulieren. 
 

 

Leider ist unsere Gemeindeälteste  

am Freitag den 4. Februar  

im 100. Lebensjahr verstorben 

80. Geburtstag 

Theresia Haider, Wagra 10 

80.  

Geburtstag 

 

Bernd Reinicke, 

Neu Hütting 30/2 

80.  

Geburtstag 

 

Josef Radlmüller, 

Neu Hütting 18/2 



80. Geburtstag 

Alois Königshofer, 

Langacker 5 

80. Geburtstag 

Franz Krenslehner, 

Mitterkirchen 22 

80. Geburtstag 

Maria Schönböck 

Hörstorf 9 

80. Geburtstag 

Josef Riesenberger, 

Mitterkirchen 45 



Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen  

Hauptwörtern die männliche Form verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.  

 

Impressum: Herausgeber, Medieninhaber (Verleger) und für den Inhalt verantwortlich: 

Marktgemeindeamt Mitterkirchen im Machland, Bürgermeister Herbert Froschauer,  

4343 Mitterkirchen 50/1 Redaktion und Gestaltung: Birgit Froschauer und Lisa Pleimer 
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